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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgy-
an, Katharina Schulze, Kerstin Celina, Dr. Sepp 
Dürr, Markus Ganserer, Christine Kamm, Ulrich 
Leiner, Dr. Christian Magerl, Jürgen Mistol, Tho-
mas Mütze, Gisela Sengl, Claudia Stamm, Rosi 
Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Honig vor Verunreinigung mit Genpollen schüt-
zen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

─ sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
das Gentechnikgesetz und die Gentechnikpflan-
zenerzeugungsverordnung so überarbeitet wer-
den, dass der Schutz der gentechnikfreien Land-
wirtschaft und der Imkerei gleichermaßen sicher-
gestellt wird; 

─ das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
dahingehend zu ändern, dass Bienenschutz ge-
währleistende Abstände zu GVO-Pflanzen für alle 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
schützenswerte Gebiete (§ 23 bis § 32 BNat-
SchG) erlassen werden; 

─ sich auf allen Ebenen gegen die von der EU-
Kommission beabsichtigte Änderung der beste-
henden Honigrichtlinie von 2001 einzusetzen, die 
eine Verunreinigung von Honig mit Genpollen er-
möglichen würde; 

─ zum Schutz der Bienen und zur Wahrung der 
Verbraucherrechte endlich den Beitritt Bayerns 
zum Bündnis „Europäisches Netzwerk gentechnik-
freier Regionen“ umzusetzen; 

─ sich auf EU- und Bundesebene gegen Pläne der 
EU-Kommission einzusetzen, neue Gen-Mais- 
und Gen-Soja-Linien sowie Gen-Zuckerrüben zum 
Anbau zuzulassen.  

Begründung:  

Nach der abgewiesenen Klage von Imkern auf 
Schutzmaßnahmen gegen gentechnische Verunreini-
gungen von Bienenprodukten durch das Verwaltungs-
gericht Leipzig am 24. Oktober 2013, muss die 
Staatsregierung sich klar gegen die Nutzung der Gen-
technik in der Landwirtschaft aussprechen und auf 
nationaler wie auch auf bayerischer Ebene Initiativen 
ergreifen.  

Denn: 75 Prozent der bayerischen Bevölkerung leh-
nen die Verwendung von Gentechnik in der Landwirt-
schaft ab. 

Die aktuellen Abstandsregelungen im BayNatSchG 
von 1.000 Metern betreffen lediglich Natura 2000-Ge-
biete und reichen als Schutzabstand von GVO-Pflan-
zen zu Bienenstöcken grundsätzlich nicht aus. Ab-
standsregelungen, die dem Bienenschutz gerecht 
werden, müssen daher auch für alle weiteren sensib-
len Schutzgebiete des BNatSchG (Nationalparks, Na-
turschutzgebiete, Landschaftschutzgebiete u.a.) ins 
BayNatSchG  aufgenommen werden.  

Auch gegen die von der EU beabsichtigte Änderung 
der Honigrichtlinie muss die Staatsregierung Einfluss 
nehmen. Denn diese hätte zur Folge, dass Honig 
selbst dann nicht gekennzeichnet werden müsste, 
wenn er ausschließlich Gentech-Pollen enthält. 

Die Staatregierung wird außerdem aufgefordert, den 
Beitritt zum Netzwerk gentechnikfreier Regionen Eu-
ropas - der seit 2009 von Bayern geprüft wird - endlich 
zu beschließen und alle sonstigen Maßnahmen zum 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und 
der Imkerinnen und Imker in Bayern vor Gentechnik 
gemäß ihren Möglichkeiten und Befugnissen zu er-
greifen.   

 

 

 


